
kriminalistische Version

zur rechtlich richtigen, kriminali
stisch zweckmäßigen, logischen, gut 
organisierten und koordinierten Un
tersuchung zu bestimmen, die erfor
derlichen Arbeitsschritte zum Errei
chen des vorgesehene Ziels genau 
abzustecken, festzulegen, mit wel
chen konkreten Mitteln und Metho
den die Aufgaben zu lösen sind, zu 
erwartende Probleme der Ermitt- 
lungs- und Untersuchungshandlun
gen zu bestimmen sowie taktisch
methodische Orientierungen zum 
Vorgehen zu geben. Die Unter
suchungsplanung dient dazu, Beweis
mittel zu erheben, um Sachverhalte 
nach rechtlichen Tatbeständen ob
jektiv und wahr aufzuklären und ge
währleistet gleichzeitig eine ratio
nelle, zügige und effektive Unter
suchungsführung, die dem Prinzip 
der Beschleunigung und Konzentra
tion des sozialistischen Strafverfah
rens gerecht wird.
Die wichtigsten Grundsätze der k. U. 
sind das Prinzip der Gesetzlichkeit, 
der Dynamik, der Individualität, der 
Differenziertheit sowie der Objek
tivität. Auf ihrer Grundlage wird die 
Untersuchungskonzeption festgelegt 
und der gedanklich konzipierte oder 
formlos schriftlich nieder gelegte 
Untersuchungsplan gefertigt. In 
Teiluntersuchungsplänen wird der 
Weg zur Realisierung einzelner Er- 
mittlungs- und Untersuchungshand
lungen in Form eines —> Verneh
mungsplans, Gegenüberstellungs
plans, Observationsplans, Festnah
meplans, Durchsuchungsplans usw. 
festgelegt, wenn das aufgrund der 
Kompliziertheit, des Umfangs und 
der Bedeutung der Aufgabe erforder
lich ist. Eine spezifische Art des Un
tersuchungsplans ist der -» Ermitt
lungsplan. Entsprechend dem Prinzip 
der Dynamik wird der Untersu
chungsplan nach Realisierung ge
planter Maßnahmen, bei Eintritt 
neuer Untersuchungssituationen

sowie nach der -» Verifikation oder 
Falsifikation aktuell ergänzt. Be
standteil der k. U. ist eine exakte 
Untersuchungsorganisation und Ko
ordination. Organisation und Pla
nung bilden, obwohl sie sich dem 
Wesen nach voneinander unterschei
den, eine Einheit.

kriminalistische Version -» Unter
such ungs version

kriminalistische Voraussage -* kri
minalistische Prognostizierung

kriminalistisch relevantes Ereignis:
gesellschaftlich bedeutsamer Sach
verhalt, bei dem das Vorliegen einer 
Straftat nicht auszuschließen ist. 
Zum Zeitpunkt der Feststellung sind 
zwar noch keine eindeutigen Fakten 
bzw. Anhaltspunkte zum Vorliegen 
einer Straftat bekannt, aber die 
Möglichkeit einer strafbaren Hand
lung kann nicht zweifelsfrei aus
geschlossen werden.
Vorkommnisse dieser Art, zu denen 
insbesondere Havarien, -> Ka
tastrophen, folgenschwere Unfälle, 
Suizide sowie Vermißtenfälle zählen, 
sind deshalb mit der gleichen Auf
merksamkeit und Intensität wie 
Straftaten zu untersuchen. Im Er
gebnis der eingeleiteten Prüfungs
handlungen muß sich eine der nach
folgend benannten Entscheidungen 
ergeben: Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens, da der Verdacht 
einer Straftat vorliegt; Übergabe an 
ein gesellschaftliches Gericht; Ab
sehen von der Einleitung eines Er
mittlungsverfahrens, da sich der Ver
dacht einer Straftat nicht bestätigt 
hat.

Kriminalität: Gesamtheit der mit 
Strafe bedrohten Handlungen (Straf
taten), die in einem bestimmten Zeit
raum in einem bestimmten Territo
rium begangen werden; dem Sozialis-
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